
 

Register für Geflügelhaltungen 
 

gemäß § 2 der Geflügelpest-Verordnung 
 

Name  
Adresse  
Betriebsnr.  

 
 

Datum 
+ 

Zugang 
Stück 

- 
Abgang 
Stück 

 

Geflügelart 

Zu- bzw. 
Abgangsart 

 

Name und Anschrift 

Verkäufer / Käufer 

Name des Transporteurs Bemerkungen 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ZU = Zugang z.B. durch Kauf oder Schenkung VE = Verendung S = Schlupf im eigenen Bestand 
AB = Abgang z.B. Verkauf oder Verschenken SC = Schlachtung  
 

Aufbewahrungsfrist: 3 Jahre ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die letzte Eintragung vorgenommen wurde 
 

Seite Nr.___________ 


